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Volksanwaltschaft 

 
 

Kinder und Familie 
Geldleistungen 



Bei diesen Anliegen helfen wir 
 
Wenn Sie Probleme mit der Familienbeihilfen-
behörde (Finanzamt) oder dem Kinderbetreu-
ungsgeld haben, sind Sie bei der Volksanwalt-
schaft an der richtigen Adresse. 
 
Typische Fälle im Bereich der Familienbeihilfe 
beziehen sich etwa auf Fragen der erhöhten 
Familienbeihilfe für behinderte Kinder oder der 
Anspruchsberechtigung bei Absolvierung eines 
Studiums. Oft geht es hier auch um die Rück-
forderung von Familienbeihilfe durch das Fi-
nanzamt, deren Rechtmäßigkeit dann von der 
Volksanwaltschaft zu überprüfen ist.  
 
Beim Kinderbetreuungsgeld stehen oft Fragen 
der richtigen Beratung durch die Behörde oder 
Rückforderungen wegen Überschreitung der 
Verdientsgrenzen im Mittelpunkt.  
 
In vielen Fällen überprüfen wir auch, ob und 
unter welchen Voraussetzungen EU-
BürgerInnen oder andere ausländische Mitbür-
gerInnen ein Recht auf Familienleistungen ha-
ben. 

So können wir helfen 
 
Jede Beschwerde im Bereich der Familienleis-
tungen wird von uns rechtlich geprüft. Sie wer-
den so rasch wie möglich vom Ergebnis der 
Überprüfung verständigt. 
 
Wenn wir Fehler im Vorgehen der Behörde 
aufdecken, so setzen wir alles daran, dass die-
se behoben werden und die Betroffenen zu 
ihrem Recht kommen. Wir können etwa Nach-
zahlungen von Familienleistungen bzw. die 
nachträgliche Aufhebung von negativen Ent-
scheidungen empfehlen. Vor allem im Famili-
enbeihilfenrecht findest man hier glücklicher-
weise gute Rahmenbedingungen, und zwar 
auch für nachträgliche Korrekturen. 
 
Die Volksanwaltschaft bietet dabei aber keine 
„klassische“ Rechtsvertretung, wie etwa eine 
Anwaltskanzlei. Wir verfassen also keine Beru-
fungen oder Einsprüche. Wir versuchen au-
ßerhalb der regulären Instanzenzüge eine Lö-
sung zu erreichen und verstehen uns als Ver-
mittler zwischen BürgerInnen und Behörde. Im 
Sozialbereich funktioniert das recht gut, obwohl 
die Volksanwaltschaft über keine Zwangsmittel 
gegenüber den Behörden verfügt. Unsere 
„Waffen“ sind gute Argumente und Überzeu-
gungsarbeit. Sobald man sich aber für eine 
Klage bei Gericht entscheidet, müssen wir un-
sere Bemühungen in aller Regel einstellen. 

Auch Ihre Mitwirkung ist gefragt 
 
Eines vorweg: Die Dienstleistungen der Volks-
anwaltschaft sind für Sie natürlich gratis. Was 
wir von Ihnen aber benötigen sind ausreichen-
de Informationen über Ihr Anliegen bzw. über 
Ihren Fall. 
 
Bitte geben Sie uns jedenfalls Ihren Namen, 
Ihre Wohnadresse und Telefonnummer, die 
Behörde, mit der Sie unzufrieden sind, und – 
im Sozialbereich generell sehr wichtig – Ihre 
Sozialversicherungsnummer oder Ihr Geburts-
datum bekannt. Das ermöglicht uns bei den 
Sozialbehörden alle wichtigen Fakten über Ih-
ren Fall in Erfahrung zu bringen. 
 
Jedenfalls von Vorteil ist es auch, wenn Sie 
uns bereits vorliegende schriftliche Entschei-
dungen der Behörde, Briefe oder sonstige Un-
terlagen zur Verfügung stellen.  
 
Bitte schicken Sie uns aber immer nur Kopien 
und keine Originale. 


